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Jahrgang 2025 14.01.2025 Nummer 2 

Einladung 

 

zur 24. Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Oberallgäu 
 

am Dienstag, den 21.01.2025 um 13:30 Uhr (open end),  

im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Oberallgäu in Sonthofen (1. OG),  
Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen  

Tagesordnung: 

 

 

Nicht öffentlicher Teil    13:30 – 14:00 Uhr 

… 

Öffentlicher Teil      ab 14:00 Uhr (open end) 

 

 2.   Bekanntgaben 

 3.   Antrag der Hochschule Kempten / Institut für Produktion und Informatik - Technologiezentrum 

Sonthofen auf Gewährung eines Zuschusses zur Systematisierung des Netzwerks Industrie 4.0; Beschluss 

 4.   Kostentragung Schülerbeförderung M-Zug Schüler; Beschluss 

 5.   Freiwillige Gastschulbeiträge M-Schüler, Beschluss 

 6.   Kreishaushalt 2025; Fortsetzung der Haushaltsberatungen 

Vorstellung/Beratung der AOD's (Heft 2), ggf. mit Einzelbeschlüssen 

 7.   Behandlung von Anträgen 

 8.   Verschiedenes 

 

 

 

gez. 

Indra Baier-Müller 

Landrätin           15 

http://www.oberallgaeu.org/amtsblatt%20seit%2001.%20November%202024
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Abwasserverband Obere Iller 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

 

der Haushaltssatzung 2025 des Abwasserverbandes Obere Iller. 

 

In der Verbandsversammlung am 04. Dezember 2024 hat der Abwasserverband Obere Iller die 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des "Abwasserverbandes Obere Iller" 

(Landkreis Oberallgäu) 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 

in Verbindung mit Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) und § 22 der Verbandssatzung erlässt 

der Abwasserverband Obere Iller folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
  

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
     

 im Verwaltungshaushalt  

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.191.300 Euro   und 
 

 im Vermögenshaushalt  

 in den Einnahmen und Ausgaben mit    3.000.000 Euro 
ab.  
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.300.000 Euro 

festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Der durch Investitionszuweisungen und –zuschüsse, Kredite sowie sonstigen Einnahmen nicht gedeckte 

Umlagenbedarf beträgt: 
 

1. 1. für den VERWALTUNGSHAUSHALT    7.121.300,-- Euro 
 

2. 2. für den VERMÖGENSHAUSHALT    3.000.000,-- Euro. 
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(2) Die Umlegung des ungedeckten Finanzbedarfs auf die Verbandsmitglieder erfolgt: 
 

 für die Betriebskostenumlage (Einzelplan 7 Verwaltungshaushalt) und für die Investitionskostenumlage 

(Einzelplan 7 Vermögenshaushalt) nach § 23 Abs. 2 und § 24b der Verbandssatzung; 
 

§ 5 
      

 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird mit 1.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 

 Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.  
    

II. 
 

Das Landratsamt Oberallgäu, als sachlich und örtlich zuständige Rechtsaufsichtsbehörde, hat mit Schreiben 

vom 12.12.2024 Az. SG 15-941-AOI/KG den Haushalt 2025 rechtsaufsichtlich gewürdigt und keine 

Beanstandung vorgebracht. Ferner enthält der Haushalt keine formell genehmigungspflichtigen 

Festsetzungen.    
 

III. 
 

Die Bekanntmachung im Amtsblatt ersetzt die Hinweise nach § 27 Abs. 1 Satz 3 der Verbandssatzung für die 

Gemeinden, die ebenfalls ihre Satzungen im Amtsblatt bekannt geben. Alle anderen Mitgliedsgemeinden 

werden gebeten, auf diese Bekanntmachung gem. § 27 Abs. 1 Satz 3 der Verbandssatzung in der Form 

hinzuweisen, in der diese Gemeinden ihre Satzungen bekannt machen. 

 

Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung liegen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan gemäß Art. 65 

Abs. 3 Satz 3 GO i. V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 KommZG und § 4 der Bekanntmachungsverordnung bis 

zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 

Abwasserverbandes Obere Iller, Hans-Böckler-Straße 80 b, 87527 Sonthofen, innerhalb der allgemeinen 

Geschäftsstunden zur öffentlichen Einsicht bereit. 

 

Sonthofen, den 07.01.2025 

ABWASSERVERBAND OBERE ILLER 

 

gez. 

 

Dieter Fischer 

Verbandsvorsitzender                                     2 
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Bekanntmachung des Landkreis Oberallgäu 

 

3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die 

Förderung in qualifizierter Kindertagespflege  

im Landkreis Oberallgäu 

(Tagespflegekostenbeitragssatzung) 

 

vom 07.01.2025 

 

 
Auf Grund der Artikel 16, 17 und 18 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Landkreisordnung - LKrO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 826), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 

3 des Gesetzes vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374), des Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl S. 264), zuletzt geändert durch Art. 10b des Gesetzes 

vom 10. Dezember 2021 (GVBl. S. 638), und § 90 des Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) –  Kinder- und 

Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl I S. 1163) – in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes 

vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959), erlässt der Landkreis Oberallgäu folgende Satzung: 

 

§ 1 
 

Die Tagespflegekostenbeitragssatzung vom 31.03.2015, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 

31.03.2016 und durch die 2. Änderungssatzung vom 24.07.2023 wird wie folgt geändert: 

 

§ 4 der Tagespflegekostenbeitragssatzung erhält folgende neue Fassung: 

 

 

„Im Rahmen der Betreuung werden je Kind und angefangenem Kalendermonat folgende Kostenbeiträge 

erhoben: 

 

Für eine Buchungszeit nach   Kostenbeitrag 

 

a) § 3 Abs. 2 Kategorie a):      73,50 EUR 

b)  § 3 Abs. 2 Kategorie b):     110,25 EUR 

c)  § 3 Abs. 2 Kategorie c):    147,00 EUR 

d)  § 3 Abs. 2 Kategorie d):    183,75 EUR 

e)  § 3 Abs. 2 Kategorie e):     220,50 EUR 

f)  § 3 Abs. 2 Kategorie f):     257,25 EUR 

g)  § 3 Abs. 2 Kategorie g):     294,00 EUR 

h)  § 3 Abs. 2 Kategorie h):     330,75 EUR 

i)  § 3 Abs. 2 Kategorie i):     367,50 EUR.“ 
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§ 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.09.2025 in Kraft. 

 
 
Sonthofen, 07.01.2025 

 

Landkreis Oberallgäu 

 

gez. Indra Baier-Müller 

Landrätin          3 

 

 

Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

 

V e r o r d n u n g 

 

des Landratsamtes Oberallgäu zur Änderung der Verordnung des Landratsamtes Oberallgäu vom 30.11.1995, 

geändert mit Verordnung vom 24.11.2010, über das Wasserschutzgebiet „Leubastalquelle“ für die öffentliche 

Wasserversorgung der Gemeinde Lauben in den Gemeinden Lauben und Haldenwang (Landkreis Oberallgäu) 
 

Vom 17.12.2024 
 

Das Landratsamt Oberallgäu erläßt auf Grund von § 51 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 

(WHG, BGBl. I S 2585 v. 31. Juli 2009) i.V.m. Art. 63 des bayerischen Wassergesetzes (BayWG, BayRS 753-1-UG 

v. 25. Februar 2010) folgende Verordnung: 

 

§ 1 Änderung 
 

In der Verordnung des Landratsamtes Oberallgäu über das Wasserschutzgebiet "Leubastalquelle" für die 

öffentliche Wasserversorgung für die Gemeinde Lauben (Landkreis Oberallgäu) vom 30.11.1995, geändert 

mit Verordnung vom 24.11.2010 wird in § 10 das Datum „30.11.2025“ durch das Datum 30.11.2040“ ersetzt. 

 

§ 2 Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Oberallgäu in 

Kraft. 

 

 

Sonthofen, den 17.12.2024 

LANDRATSAMT OBERALLGÄU 

in Sonthofen 

 

 

Indra Baier-Müller 

Landrätin          4 
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Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

 

Öffentliche Zustellung 

 

Sonthofen, 08.01.2025, 142-SF-Gah  

Landkreis Oberallgäu Bürgerservice, Gah   

Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05 

Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350 E-Mail: buergerservice@lra-oa.bayern.de 

Zulassungsrecht; 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Cristian Farcas 

Zuletzt wohnhaft in: 87534 Oberstaufen, Am Anger 5 

Fahrgestellnummer:W0LPD8EK3D8022320, amtl. Kennz.: OA-JH633 

 

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 08.01.2025, 142-SF/Gah/OA-JH633, 

gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG 

 

Der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Empfängerin ist unbekannt. 

 

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der angegebenen Anschrift erfolglos 

ebenso anschließende Ermittlungen über den aktuellen Aufenthalt. 

 

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich zugestellt. 

 

Der Bescheid vom 08.01.2025, 142-SF/Gah/OA-JH633, liegt bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes 

Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung durch 

die Betroffene auf. 

 

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in 

Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 

VwZVG). 

 

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

 

Gah  

VA            5 

 

  

mailto:buergerservice@lra-oa.bayern.de
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Stadt Immenstadt i. Allgäu 

 

Verordnung  

über die Reinhaltung und Reinigung  

der öffentlichen Straßen  

und die Sicherung der Gehbahnen im Winter  

 

Auf Grund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 

(BayStrWG) in der Fassung der Bek. vom 05.10.1981 (-BayRS 91-1-B), zuletzt geändert 

durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBL.S. 683) erlässt die Stadt Immenstadt i. Allgäu, folgende 

Verordnung: 

 

Allgemeine Vorschriften  

 

§ 1  

Inhalt der Verordnung 
 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sicherungspflichten auf den 

öffentlichen Straßen in der Stadt Immenstadt i. Allgäu. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 
Öffentliche Straße, Gehbahn, geschlossene Ortslage 

 

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 

Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die 

Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und Radwege, die 

gemeinsamen Geh- und Radwege und die der Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern und 

Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser Verordnung. 

 

(2) Gehbahnen sind 

a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffentlichen 

Straßen (insbesondere Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Rad- wege) und die selbstständigen 

Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und Radwege 

 

oder  

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, die dem Fußgänger- verkehr 

dienenden Teile am Rande der öffentlichen Straßen  

 

 in der Breite von 1,00 m gemessen vom begehbaren Straßenrand aus. 
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(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Stadtgebiets, der in geschlossener oder offener Bauweise 

zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr 

entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht (Art.4 Abs.1 Satz 

2 und 3 BayStrWG). 

 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen 

 

§ 3 
Verbote  

 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche Straßen mehr als nach 

den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen. 

 

(2) Insbesondere ist es verboten, 

a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche oder sonstige verunreinigende 

Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte 

zu säubern, Tierfutter auszubringen; 

 

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen, 

 

c) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Holz, Schutt, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behältnisse sowie 

Eis und Schnee  

 

1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 

2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, wenn dadurch die Straßen 

verunreinigt werden können, 

3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Abzugsgräben der öffentlichen 

Straßen zu schütten oder einzuleiten. 

 

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt.  

 

Reinigung der öffentlichen Straßen 

 

§ 4  
Reinigungspflicht 

 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur Nutzung dinglich 

Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Straßenverzeichnis 

(Anlage I) aufgeführten öffentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffentlichen 

Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen 

gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über diejenigen Straßen mittelbar 

erschlossen, zu denen über dazwischenliegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder 

Zufahrt genommen werden darf. 

 

(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenverzeichnis (Anlage I) aufgeführte öffentliche Straßen an 

oder wird es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an eine derartige 

Straße an, während es über eine andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung für jede 

dieser Straßen. 

 



 

Seite 9 von 49 

 

(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus 

rechtlichen Gründen keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die von ihrem Grundstück 

aus nur unerheblich verschmutzt werden kann. 

 

(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem öffentlichen 

Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. 

 

(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die 

Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines 

Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB. 

 

§ 5  
Reinigungsarbeiten 

 

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die im Straßen -verzeichnis (Anlage 

I) aufgeführten öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsflächen, zu 

reinigen. Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege, die Radwege und die 

innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) nach 

Bedarf 

 

a) zu Kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit eine Entsorgung in 

üblichen Hausmülltonnen für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern möglich ist) zu 

kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit eine Entsorgung in den 

üblichen Hausmülltonnen oder in Wertstoffcontainern möglich ist); entsprechendes gilt für die 

Entfernung von Unrat auf den Grünstreifen. 

 

Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere bei feuchter 

Witterung – die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzuführen. 

 

b) von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen 

und Rissen im Straßenkörper wächst. 

 

c) insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrinnen und Kanaleinläufe 

freizumachen, soweit diese innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen. 

 

§ 6 

Reinigungsfläche  
 

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwischen der gemeinsamen Grenze des 

Vorderliegergrundstücks mit dem Straßengrundstück, 

und 

 

a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenverzeichnisses (Anlage) einer parallel zum Fahrbahnrand in einem 

Abstand von 1 m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn,  

 

b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenverzeichnisses (Anlage) der Mittellinie der Fahrbahn 

 

 liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsflächen vor einem Grundstück jeweils durch die von den 

Grundstücksgrenzen aus senkrecht zur Straßenmittellinie gezogenen Linien bestimmt werden. Ein von 

der Fahrbahn getrennter Parkstreifen ist Teil der Reinigungsfläche.  

 

 

(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Abs. 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, die an das Grundstück 

angrenzt, einschließlich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen. 
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§ 7 
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger 

 

(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die Reinigungspflicht für 

ihre Reinigungsfläche. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur Erfüllung 

ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen; das gleiche gilt auch für den Fall, dass 

Vereinbarungen nach § 8 abgeschlossen sind. 

 

(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu 

derselben öffentlichen Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück angrenzt. 

 

§ 8 
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern 

 

Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie treffenden Arbeiten 

untereinander durch Vereinbarung zu regeln. 

 

Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine Entscheidung der 

Stadt über die Reihenfolge und die Zeitdauer in der sie ihre Arbeiten zu erbringen haben, beantragen. 

Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der 

Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen 

Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die Zeitabschnitte in demselben Verhältnis zueinander 

stehen, wie die Grundstücksflächen. 

 

Sicherung der Gehbahnen im Winter  

 

§ 9 
Sicherungspflicht 

 

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die Vorder- und 

Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen der an ihr Grundstück angrenzenden 

oder ihr Grundstück mittelbar erschließenden öffentlichen Straßen (Sicherungsfläche) auf eigene Kosten 

in sicherem Zustand zu erhalten. 

 

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungspflicht besteht für alle 

öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1), innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn diese 

nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt sind.  

 

§ 10 
Sicherungsarbeiten  

 

(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und 

gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit 

geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu 

bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z.B. an Treppen oder starken 

Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu 

wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz 

erforderlich ist. 

 

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der 

Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und 

Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten.  
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§ 11 
Sicherungsfläche  

 

(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der in § 6 genannten 

Reinigungsfläche liegende Gehbahn nach § 2 Abs. 2. 

 

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

 

Schlußbestimmungen 

 

§ 12 

Befreiungen und abweichende Regelungen 
 

(1) Befreiungen vom Verbot des § 3 gewährt die Stadt, wenn der Antragsteller die unverzügliche Reinigung 

besorgt. 

 

(2) Für Vorder- und Hinterlieger, die an die städtische Straßenreinigungsanstalt angeschlossen sind, erfüllt 

die Stadt für die angeschlossenen Teile der Reinigungsflächen die in § 5 aufgeführten 

Reinigungsarbeiten nach Maßgabe der Straßenreinigungssatzung. 

 

(3) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte führen 

würden, die dem Betroffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der Interessen 

der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet werden kann, spricht die Stadt auf Antrag durch 

Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst eine angemessene Regelung. 

Eine solche Regelung hat die Stadt auch zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Verordnung auf 

Vorder- oder Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter Bedingungen, 

Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

 

§ 13  
Ordnungswidrigkeiten  

 

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro belegt werden, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen lässt, 

 

2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt, 

 

3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. 

 

§ 14  
Inkrafttreten  

 

(1) Diese Verordnung tritt am 31.01.2025 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 

Sicherung der Gehbahnen im Winter vom 01. Dezember 2021 außer Kraft. 

 

Immenstadt, den 19.12.2024 

STADT IMMENSTADT I.ALLGÄU 

gez.: Sentner 

1. Bürgermeister          6 
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Anlage I: (zu § 4 Abs. 1 und § 5 und § 5 Buchstabe a, § 6 Abs. 1 Buchstaben a und b, § 9 Abs. 2) 

Verzeichnis der zu reinigenden Straßen (Straßenverzeichnis) 

mit Festlegung der Reinigungsklassen 

 

Gruppe A (Reinigungsfläche: Gehbahnen und Fahrbahnränder) 

Reinigungsklasse III 

(Reinigungshäufigkeit einmal in 2 Wochen) 

Alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage, 

soweit sie nicht in Gruppe B aufgeführt sind. 

 

Gruppe B (Reinigungsfläche bis zur Fahrbahnmitte) 

Straßen der Reinigungsklasse I 

(Reinigungshäufigkeit zweimal in 1 Woche) 

 

Alleestraße 

Am Graben 
An der Stadtmauer 

Bahnhofstraße 

Bräuhausplatz 

Bräuhausstraße 
Fidel-Schlund-Platz 

Hirschstraße 

Hofgartenstraße 
Jahnstraße 

Julius-Kunert-Straße 

Kästobel 
Kemptener Straße 

Kirchplatz 

Klosterplatz 

Landwehrplatz 
Luitpoldstraße 

Lustgartenstraße 

Marienplatz  
Missener Straße 

Mittagstraße (ab Kirchplatz bis Staufner Straße) 

Montfortstraße 
Rothenfelsstraße 

Salzstraße 

Schützenstraße 

Sonthofener Straße (bis Roßkopfkreisel) 
St.-Nikolaus-Platz 

Staufner Straße 
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Straßen der Reinigungsklasse II 

(Reinigungshäufigkeit einmal in 1 Woche) 

 

Adolph-Probst-Straße 

Albert-Rasch-Weg 
Allgäuer Straße 

Am Ergel 

Am Galgenbichl 
Am Hochrainebach 

Am Hornbach 

Am Kleinen Alpsee 
Am Kleinen Stuiben 

Am Plätz 

Am Reiser Hof 

Am Winkelbach 

An der Aach 

An der Mälzerei 

An der Schießstätte 

Auf der Höh 

Äußere Welzereute 

Bachreute 
Badeweg 

Bei Maria Stern 

Bergstraße 

Blaichacher Straße 
Edmund-Probst-Straße 

Eichendorffstraße 

Eicheneck 

Färberstraße 

Fischerweg 

Flurstraße 
Forellenweg 

Gaisbühlstraße 

Gartenweg 

Gerbergasse 
Gottesackerstraße 

Grüntenstraße 

Gschwender-Horn-Weg 
Hochriedstraße 

Hornstraße 

Hugofelsweg 
Im Engelfeld 

Im Steinach 

Im Stillen 

Immeweg 
In der Hub 

Kalvarienbergstraße 
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Kapuzinergasse 
Karl-Hirnbein-Straße 

Kirchsteige 

Klostergasse 
Kolpingstraße 

Königseggstraße 

Liebherrstraße 

Lillebonner Straße 
Lindauer Straße 

Liststraße 

Ludwig-Glötzle-Straße 
Mittagstraße (ab AOK bis Flurstraße) 

Mühlhaldeweg  

Mummener Straße 
Neumummen 

Ob der Aach 

Obere Kolonie 

Oberes Feld 
Otto-Keck-Straße 

Parkweg 

Rieder 
Rieder Steige 

Schanzenstraße 

Schwarzer Gundweg 
Seestraße 

Siedlerstraße 

Sonthofener Straße  

(Roßkopfkreisel -Richtung V-Heimwerkermarkt) 
Spitalstraße 

Steinebergstraße 

Stengerstraße 
Stuibenstraße 

Sudetenstraße 

Tannachstraße 
Trieblingser Weg 

Unter den Eichen 

Untere Kolonie 

Unterm Horn 
Weißstraße 

Wellingtoner Straße 

Welzereute 
Zieglerstraße 

Zufahrt zum Viehmarktplatz 
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Straßen der Reinigungsklasse III 

(Reinigungshäufigkeit einmal in 2 Wochen) 

 

 

Albert-Denk-Straße 
Am Eckschachen 

Am Kreuzbach 

Am Mühlbach 
Am Riedtobel 

Am Vogelhort 

An der Bundesstraße 
An der Illerau (Seifen) 

Auf den Ecken 

Auf den Kreuzwiesen 

Auf der Breite 

Bei der Steinmühle 

Buchwaldstraße 

Burg-Laubenberg-Straße 

Burgstraße 

Daumenweg 

Eichwald 
Hirtenbichel 

Illerstraße 

Im Esch 

Joergstraße 
Kapellenweg 

Kirchbichl 

Konrad-Zuse-Straße 

Kreuzacker 

Lindenweg 

Nagelfluhstraße 
Nebelhornweg 

Raiffeisenstraße 

Rettenberger Straße 

Robert-Bosch-Straße 
Rotspitzweg 

Rottachbergstraße 

Rubihornweg 
Schlossplatz 

Sonnenkopfweg 

Tobelweg 
Weidachweg 

Zollstraße 
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Bekanntmachung der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu – Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Immenstadt i. Allgäu (KU) 

 

Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der 

Abwasserabgabe 

für Kleineinleiter 

 

Aufgrund des Art. 8 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes  

(BayAbwAG) vom 21. August 1981 (GVB1 S. 344) und des Art. 2 des Kommunalabgabengesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 4. Februar 1977 (GVB1. S. 82) erlassen die Stadtwerke Immenstadt i. 

Allgäu folgende Satzung für die Erhebung der Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für 

Kleineinleiter: 

 

§ 1 Abgabeerhebung  

Die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu erheben zur Abwälzung der von ihr nach § 9 Abs. 2 Satz 2 des 

Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 BayAbwAG zu zahlenden 

Abwasserabgabe eine jährliche Kommunalabgabe.  

 
§ 2 Abgabetatbestand  

Die Abgabe wird für Grundstücke erhoben, auf denen Abwasser anfällt, für dessen Einleitung die Stadtwerke 

nach Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 BayAbwAG anstelle des Einleiters abgabepflichtig sind. 

 
§ 3 Entstehen und Fälligkeit  

(1) Die Abgabeschuld entsteht am 20. Februar für das vorausgegangene Kalenderjahr, frühestens einen 

Monat nach Zustellung des Abwasserabgabebescheids an die Stadt (Art. 12 Abs. 3 Satz 1 BayAbwAG).  

(2) Die Abgabeschuld wird einen Monat nach Zustellung des Abgabebescheids fällig.  

 
§ 4 Abgabeschuldner  

Abgabepflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabepflicht Eigentümer des Grundstücks oder 

Erbbauberechtigter ist.  

Abgabepflichtig ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs, soweit dieser Einleiter 

im Sinn des Abwasserabgabengesetzes ist. Mehrere Abgabeschuldner sind Gesamtschuldner.  

 
§ 5 Abgabemaßstab  

Die Abgabe wird nach der Zahl der Einwohner auf dem Grundstück berechnet. Maßgebend für die Zahl der 

Einwohner ist der 30. Juni des Kalenderjahres, für das die Abgabe zu entrichten ist.  

 
§ 6 Abgabesatz  

Der Abgabesatz beträgt je Einwohner 17,90 Euro im Jahr.  

 

§ 7 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 15.01.2025 in Kraft.  

 

Immenstadt, am 09.01.2025 

 

gez.: Nico Sentner, Vorsitzender des Verwaltungsrates      7 
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Bekanntmachung der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu – Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Immenstadt i. Allgäu (KU) 

 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 

Wirkungskreis der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu 

(Kostensatzung – in der Fassung vom 01.01.2025) 

 

Aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes (KG) und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) erlassen die 

Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu (Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Immenstadt i. Allgäu) folgende 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis:  

 

§ 1 Zweck  

Die Stadtwerke Immenstadt können für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, die sie in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt vornehmen (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Auslagen) erheben.  

 

§ 2 Gebührenhöhe  

Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem STWI Kostenverzeichnis, das Anlage zu dieser Satzung ist. Für 

Amtshandlungen, die nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr erhoben, die nach im 

Kostenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare 

Amtshandlung, beträgt die Gebühr fünf bis fünfundzwanzigtausend Euro.  

 

§ 3 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.  

 

Immenstadt, am 09.01.2025 

gez.: Nico Sentner, Vorsitzender des Verwaltungsrates 

 

Anlage zur Kostensatzung vom 01.01.2025 

 
Tarif- 

Gruppe 

Tarif- 

Nr. 

Gegenstand Gebühr EURO 

60  Allgemeine Verwaltung  

600  Allgemeine Amtshandlungen  

 6000 Anordnungen für den Einzelfall 15 bis 600 EUR 

 6001 Beglaubigungen:  

  Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien und dgl. von 

eigenen, dem Wirkungskreis zuzurechnenden Urkunden 

1. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotokopien und 

dgl. nicht von den Stadtwerken selbst hergestellt sind          

0,75 EUR je angefangene Seite 

bis zu der, für die Erteilung des 

Originals vorgesehenen Gebühr, 

mindestens 5 EUR 

  2. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotokopien und 

dgl. von den Stadtwerken selbst hergestellt 

5 EUR im Einzelfall. Werden 

mehrere Abschriften, Fotokopien 

und dgl. gleichzeitig beglaubigt, 

kann die Gebühr pro 

Beglaubigung auf die Hälfte 

ermäßigt werden. 

 

 6002 Bescheinigungen:  

  Erteilung einer Bescheinigung 5 bis 75 EUR 

 6003 Einsicht in Akten und amtliche Bücher  
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  Einsicht in Akten und Bücher, soweit diese nicht in 

einem gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird 

Die Gebühr erhöht sich um die Hälfte, wenn seit dem 

Abschluss der Akten oder Bücher mehr als zehn Jahre 

vergangen sind. Gebührenfrei ist die Einsicht in Rechts- 

vorschriften, Flächennutzungspläne und ähnliche für  

die Unterrichtung der Öffentlichkeit bestimmte  

Schriftstücke oder Pläne 

1 EUR je Akte oder Buch 

mindestens 10 EUR 

 6004 Fristverlängerungen:  

  1.  Verlängerung einer Frist, deren Ablauf einen 

     neuen Antrag auf Erteilung einer gebührenpflichtigen 

     Genehmigung, Erlaubnis oder Bewilligung 

     erforderlich machen würde 

10-25 % der für die  

Genehmigung, Erlaubnis oder 

Bewilligung vorgesehenen 

Gebühr, mindestens 5 EUR 

  2.  Fristverlängerung in anderen Fällen 5 bis 60 EUR 

 6005 Zweitschriften:  

  Erteilung einer Zweitschrift 10-50 % der für die Erstschrift 

vorgesehenen Gebühr, minde- 

tens 15 EUR. Ist die Erteilung der 

Erstschrift gebührenfrei, so 

beträgt die Gebühr 0,50 EUR je 

angefangene Seite, mindestens 

aber 15 EUR. 

 6006 Niederschriften: 7,50 bis 75 EUR für jede 

angefangene Stunde 

 6007 Auskünfte:  

  1.  Erteilung einer Auskunft je nach Aufwand 

     Für einfache mündliche und telefonische Auskünfte 

    werden keine Gebühren erhoben. 

5 bis 200 EUR 

  2.  Ermöglichung einer Einsicht in Akten und sonstige 

     Informationsträger soweit die Einsicht nicht in einem 

     gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird 

 

  2.1. in einfachen Fällen 5 bis 25 EUR 

  2.2. bei umfangreichem Verwaltungsaufwand 26 bis 50 EUR 

  2.3. bei außergewöhnlichem Verwaltungsaufwand 

       insbesondere wenn Daten ausgesondert werden 

       müssen zum Schutz überwiegend öffentlicher 

       oder privater Interessen 

51 bis 100 EUR 

  3. Fotokopien, die im Rahmen von Informationen 

     angefertigt werden 

 

  3.1. je Seite DIN A4 0,50 EUR 

  3.2. von Plänen je nach Aufwand (pro Plan) 50 % der für die 

Auskunftserteilung bzw. eine 

Einsichtnahme 

vorgesehene Gebühr zzgl. der 

entstandenen Auslagen 

 6008 Erinnerung an ausstehende Unterlagen und/oder  

Informationen 

80 bis 250 EUR 

610  Hauptverwaltung  

 6100 Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren  

  1.  Androhung von Zwangsmitteln (Art. 36 VwZVG) 

     soweit sie nicht mit dem Verwaltungsakt 

     verbunden sind, durch den die Handlung, Duldung 

     oder Unterlassung aufgegeben wird 

12,50 bis 150 EUR 

620  Finanzverwaltung  

 6200 Anmahnung rückständiger Beträge 5 bis 150 EUR 
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630  Öffentliche Einrichtungen  

 6301 (Teil-)Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungs- 

zwang 

15 bis 500 EUR 

 6302 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung aufgrund einer Satzung 15 bis 1.250 EUR 

 6303 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme beziehungsweise 

Widerruf einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung 

15 bis 600 EUR 

 6304 Anordnung zur Erfüllung einer satzungsmäßigen 

Verpflichtung 

15 bis 600 EUR 

550  Abwasserbeseitigung / Besondere Amtshandlungen  

 5501 Genehmigung der Benutzung von Einschüttstellen 10 bis 200 EUR 

 5502 Zulassung und Überprüfung der Grundstücksentwässe- 

rungsanlage nach $$ 10 und 11 EWS 

10 bis 3.000 EUR 

 5503 Zulassung von Ausnahmen nach § 10 Abs. 4 EWS 10 bis 300 EUR 

 5504 Überprüfung einer Fettabscheideranlage nach § 16 EWS 10 bis 300 EUR 

 5505 Zustimmung zur Überdeckung oder Anordnung der 

Freilegung von Leitungen nach § 11 Abs. 3 EWS 

10 bis 300 EUR 

 5506 Erlaubnis zur Einleitung von Drainwasser oder anderer 

Stoffe nach § 15 Abs. 6 EWS 

10 bis 1.250 EUR 

 5507 Anordnung für den Einzelfall nach § 22 EWS 15 bis 600 EUR 

500  Wasserversorgung / Besondere Amtshandlungen  

 5001 Anordnung der Wassersperre 10 bis 150 EUR 

 5002 Zulassung und Überprüfung des Einbaus eines Neben- 

bzw. Zwischenzählers (z.B. Gartenwasserzähler) 

10 bis 1.000 EUR 

 5003 Beschränkung der Benutzungspflicht nach Antrag nach  

§ 7 WAS 

10 bis 1.250 EUR 

 5004 Zulassung und Überprüfung der Anlagen eines 

Grundstückseigentümers nach § 11 WAS 

10 bis 3.000 EUR 

 5005 Zulassung von Ausnahmen nach § 11 Abs. 6 WAS 10 bis 300 EUR 

 5006 Anordnung für den Einzelfall nach § 25 WAS 15 bis 600 EUR 

 5007 Anordnung der Mängelbeseitigung nach § 12 Abs. 1 WAS 30 bis 300 EUR 

 5008 Wiederholte Aufforderung zur Zutrittsgewährung wegen 

Zählerwechsel  

30 bis 300 EUR 

 5010 Löschwasserauskünfte 25 bis 500 EUR 

 5011 Installateurverzeichnis Stadtwerke  

  1.  Eintrag EUR 

  2.  Änderung bestehender Eintrag   70 EUR 

  Verlängerung bestehender Eintrag   70 EUR 

            8 
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Bekanntmachung der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Immenstadt i. Allgäu (KU) 

 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 

Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) i.d.g.F. erlassen die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu 

– Kommunalunternehmen der Stadt Immenstadt i. Allgäu - folgende 
 

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 

der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu Entwässerungssatzung – (EWS) 

 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu betreiben eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung 

(Entwässerungseinrichtung). 

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmen die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu. 

(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden 

 Teile der Grundstücksanschlüsse. 

(4) Zur Entwässerungseinrichtung der Stadtwerke gehören auch die vom Abwasserverband Obere Iller im 

Entsorgungsgebiet errichteten und betriebenen Kanäle, an die angeschlossen werden kann. 

 

§ 2 Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen 

Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit 

bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des 

Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind sie 

zu berücksichtigen. 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für 

Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher 

und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten 

ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

(1) Abwasser 

 Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 

seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 

Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten 

Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). 

 Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen 

austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in 

landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu 

bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu 

werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser. 

(2) Kanäle 

 Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich der 

Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 



 

Seite 21 von 49 

 

(3) Schmutzwasserkanäle 

 Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser. 

(4) Mischwasserkanäle 

 Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt. 

(5) Regenwasserkanäle 

 Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser. 

(6) Sammelkläranlage 

 Die Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers 

einschließlich der Ableitung zum Gewässer. 

(7) Grundstücksanschlüsse sind 

 bei Freispiegelkanälen: die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht 

 bei Druckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht 

 bei Unterdruckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des 

Hausanschlussschachts. 

(8) Grundstücksentwässerungsanlagen sind 

 bei Freispiegelkanälen: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers 

dienen, bis einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche 

Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). 

 bei Druckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers 

dienen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts. 

 bei Unterdruckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des 

Abwassers dienen, bis zum Hausanschlussschacht. 

(9) Kontrollschacht 

Ein Kontrollschacht ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient. 

(10) Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) 

Ein Abwassersammelschacht ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage. 

(11) Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) 

 Ein Hausanschlussschacht ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum 

sowie einer Absaugventileinheit. 

(12) Messschacht 

 Ein Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von 
Abwasserproben. 

(13) Abwasserbehandlungsanlage 

 Eine Abwasserbeseitigungsanlage ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers 

vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere 

Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-) Behandlung 

gewerblichen oder industriellen Abwassers. 

(14) Fachlich geeigneter Unternehmer 

 ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen 

 fachkundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere 

 die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen technischen Leitung, die 

Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation für die jeweiligen 

Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen, die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, 

Maschinen und Geräte, die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften, 

eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation). 
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§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an 

die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 das 

anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch einen Kanal 

erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- und 

landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle 

geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmen die 

Stadtwerke. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge 

nicht ohne Weiteres von der Entwässerungseinrichtung übernommen werden kann und besser von 

demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt oder solange eine Übernahme des Abwassers technisch 

oder wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich ist. 

(4) Die Stadtwerke können den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Behandlung 

des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder anderweitige 

Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Die Stadtwerke Immenstadt können 

hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser aus 

betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. 
 

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die 

Entwässerungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn 

der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an die 

Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwasseranfallen 

kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge oder 

Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus hergestellt 

sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch die Stadtwerke 

innerhalb der von ihnen gesetzten Frist herzustellen. 

(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang des 

Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benutzungszwang). 

Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf 

Verlangen der Stadtwerke die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

§ 6 Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, 

wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 

Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der 

Gründe schriftlich bei den Stadtwerken einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

 

§ 7 Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, 

können die Stadtwerke durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und 

Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung abweichendes 

bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 
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§ 8 Grundstücksanschluss 

(1) Der Grundstücksanschluss wird, soweit er nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der 

Entwässerungseinrichtung ist, nach Antrag vom Grundstückseigentümer hergestellt, verbessert, 

erneuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 

gelten entsprechend. 

(2) Die Stadtwerke bestimmen Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Sie 

bestimmen auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des 

Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 

oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, 

Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das 

Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung 

des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind. 

 

§ 9 Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom 

Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das 

Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage 

zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage 

auszustatten. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 

sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu 

erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung der 

Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der Technik 

maßgeblich. 

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Die Stadtwerke 

können verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. 

Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle 

und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht oder den 

Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, können die Stadtwerke vom Grundstückseigentümer den 

Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne 

diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für die Stadtwerke nicht 

möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer 

selbst zu schützen. 

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich geeignete 

Unternehmer ausgeführt werden. Die Stadtwerke können den Nachweis der fachlichen Eignung 

verlangen. 

(7) Die Ableitung von Niederschlagswasser von privaten Grundstücken auf öffentliche Verkehrsflächen oder 

Nachbargrundstücke ist nicht zulässig. 
 

§ 10 Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind bei den Stadtwerken 

folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1.000, 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen und 

 im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, 

bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die 

maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste 

Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 
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d) Versiegelungsflächenplan im Maßstab 1: 100, aus dem sämtliche befestigten und versiegelten 

Flächen im Sinne vom § 11 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-

EWS), deren Größe (m²), Beschaffenheit sowie die jeweilige Entwässerungssituation ersichtlich sind, 

e) Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100: 

 Bei kleinen Grundstücken mit einer abflusswirksamen Fläche bis zu 800 m² und einer 

Kanalanschlussleitung DN 150 kann auf einen Überflutungsnachweis verzichtet werden. Darüber 

hinaus ist ein Überflutungsnachweis für die Entwässerungsplanung erforderlich. (Diese Regelung 

gilt sinngemäß auch für Versickerungsanlagen.) 

f) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 

Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 

g) Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren Abwasser 

miterfasst werden soll, 

h) Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 

i) die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 

j) Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 

k) die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, 

Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 

 Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, 

Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen.  

 Die Pläne müssen den bei den Stadtwerken aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Unterlagen 

sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Die Stadtwerke können 

erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 

(2) Die Stadtwerke prüfen, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestimmungen dieser 

Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilen die Stadtwerke schriftlich ihre Zustimmung und geben eine 

Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung kann unter 

Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Stadtwerke nicht 

innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich 

verweigern. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, 

setzen die Stadtwerke dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist 

zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen bei den Stadtwerken; Satz 3 gilt 

entsprechend. 

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begonnen werden, 

wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungspflicht nach 

sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die 

Zustimmung unberührt. 

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 können die Stadtwerke Ausnahmen zulassen. 
 

§ 11 Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Der Grundstückseigentümer hat den Stadtwerken den Beginn des Herstellens, des Änderns, des 

Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher schriftlich 

anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den 

Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 

(2) Die Stadtwerke sind berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstückseigentümer hat zu allen 

Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor Verdeckung der Leitungen 

auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit durch einen nicht an 

der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das Ergebnis durch diesen 

bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit die Stadtwerke die Prüfungen selbst vornehmen bzw. an der 

Prüfung teilnehmen und diese abnehmen; sie haben dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt 

entsprechend. Werden die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung der 

Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung der Stadtwerke freizulegen. 

(4) Soweit die Stadtwerke die Prüfungen nicht selbst vornehmen, hat der Grundstückseigentümer den 

Stadtwerken die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetriebnahme der 

Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Die Stadtwerke können die Verdeckung 
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der Leitungen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage innerhalb eines Monats 

nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch die Stadtwerke schriftlich 

untersagen. In diesem Fall setzen die Stadtwerke dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Gründe 

für die Untersagung eine angemessene Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie 

Abs. 3 gelten entsprechend. 

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten Unternehmers oder die 

Prüfung durch die Stadtwerke befreien den Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden 

Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und 

fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft 

über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den Richtlinien für 

Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung und Bestätigung 

nach Abs. 3 und Abs. 4. 
 

§ 12 Überwachung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, Messschächte 

und Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf 

eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis 

durch diesen bestätigen zu lassen; für Anlagen in Wasserschutzgebieten bleiben die Festlegungen in der 

jeweiligen Schutzgebietsverordnung unberührt. Der Grundstückseigentümer hat den Stadtwerken die 

Bestätigung innerhalb von vier Wochen nach Abschluss der Prüfung unaufgefordert vorzulegen. 

Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen 

Mängeln ist innerhalb von zwei Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung 

durchzuführen; Satz 2 gilt entsprechend. Die Frist für die Nachprüfung kann auf Antrag verlängert 

werden. 

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlägigen 

wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, 

Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und 

Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich bei den Stadtwerken anzuzeigen. 

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 

Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, können die Stadtwerke den Einbau 

und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit 

für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die 

Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung den Stadtwerken 

vorgelegt werden. 

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 sind die Stadtwerke befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen 

jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchungen 

durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie die Stadtwerke 

nicht selbst unterhalten. Die Stadtwerke können jederzeit verlangen, dass die vom 

Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen 

anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewässerverunreinigungen 

ausschließt. Führen die Stadtwerke aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung der 

Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom Grundstückseigentümer zu 

unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit 

Abschluss der Prüfung durch die Stadtwerke neu zu laufen. 

(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grundstücks. 

 
§ 13 Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur 

Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehörige 

Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück über die 

Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 
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§ 14 Einleiten in die Kanäle 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser 

eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch 

Niederschlagswassereingeleitet werden. 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmen die Stadtwerke. 

 
§ 15 Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die  

 die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 

 die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder beschädigen, 

 den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 

 die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren oder verhindern 

oder 

 sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl, 

2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 

3. radioaktive Stoffe, 

4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelkläranlage oder 

des Gewässers führen, Lösemittel, 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können, 

6. Drainagewasser, Grund- und Quellwasser, 

7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, 

Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die 

erhärten, 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben und 

Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke,  

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen und 

Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme, 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, 

Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder 

erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, 

halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole. 
 

 Ausgenommen sind 

 unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie auch im 

Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 

 Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden können 

und deren Einleitung die Stadtwerke in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen 

hat; 

 Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden 

dürfen. 

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 

 von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage nicht den 

Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 

 das wärmer als +35 °C ist, 

 das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 

 das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
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 das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer 

Nennwertleistung über 200 kW. 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den 

einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. 

(4) Über Abs. 3 hinaus können die Stadtwerke in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von Abwasser 

besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig machen, 

soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für 

den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der Bedingungen und 

Auflagen des den Stadtwerken erteilten wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist. 

(5) Die Stadtwerke können die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die 

Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder Menge 

wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden 

Gesetze oder Bescheide ändern. Die Stadtwerke können Fristen festlegen, innerhalb derer die zur 

Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 

(6) Die Stadtwerke können die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der 

Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wirkung 

verlieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er den 

Stadtwerken eine Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. 

(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus 

gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die 

Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und den Stadtwerken 

über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes nach 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs vorzulegen. 

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen den Stadtwerken und einem Verpflichteten, die das Einleiten von 

Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungseinrichtung 

ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die 

Entwässerungseinrichtung gelangen, ist dies den Stadtwerken sofort anzuzeigen. 
 

§ 16 Abscheider 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden 

können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüssigkeits- bzw. 

Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 

errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Die Stadtwerke können den Nachweis der 

ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut 

ist schadlos zu entsorgen. 

 
§ 17 Untersuchung des Abwassers 

(1) Die Stadtwerke können über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers 

Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet wird oder wenn Art oder Menge des 

eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist den Stadtwerken auf Verlangen nachzuweisen, dass das 

Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

(2) Die Stadtwerke können eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch untersuchen lassen. Auf die 

Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sammelkanalisation eine 

wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschriebenen 

Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und die 

Ergebnisse den Stadtwerken vorgelegt werden. Die Stadtwerke können verlangen, dass die nach § 12 

Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungenordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse 

vorgelegt werden. 
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§ 18 Haftung 

(1) Die Stadtwerke haften unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstörungen 

beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der 

Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch 

Rückstau hervorgerufen werden. 

(2) Die Stadtwerke haften für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungseinrichtung ergeben, 

nur dann, wenn einer Person, deren sich die Stadtwerke zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, 

Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer hat für die ordnungsgemäße Benutzung der 

Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet den 

Stadtwerken für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und 

Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des 

Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer 

herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu 

beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 19 Grundstücksbenutzung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur 

Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 

Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 

Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 

Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im 

wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen 

Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst 

wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke 

den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 

seines Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der bisherigen 

Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung haben die Stadtwerke zu tragen, 

soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks dient. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, 

die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt 

sind. 

(5) Öffentliche Abwasseranlagen auf privaten Grundstücken dürfen grundsätzlich nicht überbaut werden. 

Der seitliche Mindestabstand zum Rohrscheitel beträgt 3,0 m. Auf Antrag können Ausnahmen zugelassen 

werden. 
 

§ 20 Betretungsrecht 

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks hat zu dulden, dass zur Überwachung 

ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten 

Personen der Stadtwerke zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, 

Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen haben sich diese 

Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu gewähren und sind die 

notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks wird 

nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessungen. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben unberührt. 
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§ 21 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung (GO) kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich 

1. den Vorschriften über Ausschuss- und Benützungszwang zuwiderhandelt. 

2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 

Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder hierauf gestützten Anzeige-

, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

3. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der SWI mit der Herstellung oder Änderung der 

Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

4. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder entgegen § 

11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 

5. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Stadtwerke die Leitungen verdeckt, 

6. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der 

vorgegebenen Fristen überprüfen lässt, 

7. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die 

Entwässerungseinrichtung einleitet oder einbringt,  

8. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der 

Stadtwerke nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitstatbestände bleiben unberührt. 

 
§ 22 Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Die Stadtwerke können zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 

Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder 

Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes. 
 

§ 23 Inkrafttreten; Übergangsregelung 

(1) Diese Satzung tritt am 15.01.2025 in Kraft.  

(2) Anlagen im Sinn des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei Inkrafttreten der Satzung bereits bestehen und bei 

denen nicht nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 15 Jahren vor Inkrafttreten der Satzung nach den 

zur Zeit der Prüfung geltenden Rechtsvorschriften geprüft wurden, sind spätestens fünf Jahre nach 

Inkrafttreten der Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu überwachende Kleinkläranlagen, die bei 

Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG. 
 

Immenstadt, am 09.01.2025 
gez.: Nico Sentner, Vorsitzender des Verwaltungsrates 

            9 
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Bekanntmachung der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu – Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Immenstadt i. Allgäu (KU) 

 
Aufgrund der Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 89 der Gemeindeordnung 

(GO) erlassen die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu – Kommunalunternehmen der Stadt Immenstadt i. Allgäu 

- folgende  

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 

der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu (Wasserabgabesatzung -WAS-) 

 
§ 1 Öffentliche Einrichtung  

(1) Die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu betreiben eine öffentliche Einrichtung zur   

Wasserversorgung. 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmen die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu   

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung der Stadtwerke gehören auch die vom Zweckverband   

Fernwasserversorgung ‚Oberes Allgäu’ im Stadtgebiet von Immenstadt errichteten und 
betriebenen Wasserversorgungsanlagen, an die unmittelbar angeschlossen werden kann.   
 

§ 2 Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer  

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen 

Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit 

bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des 

Grundbuchrechts handelt. Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen.   

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbauberechtigte oder 

ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte.   

 Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 

Gesamtschuldner.   

 

§ 3 Begriffsbestimmungen  

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

 

 Versorgungsleitungen  sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von denen  

    die Grundstückanschlüsse abzweigen. 

Grundstücksanschlüsse sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der 

(=Hausanschlüsse)  Versorgungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der 

Anschlussvorrichtung und enden mit der Hauptabsperrvorrichtung 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungsleitung, 

umfassend die Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher 

Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarmatur samt den 

dazugehörigen technischen Einrichtungen 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte 

nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzähler 

abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle   ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Haupt- 

    absperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude 

Wasserzähler sind die Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasservolumens. 

Absperrventile und etwa vorhandene Wasserzählerbügel sind nicht 

Bestandteile der Wasserzähler 
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Anlagen des Grundstücks- sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder 

Eigentümers (Verbrauchsleitungen in Gebäuden hinter der Übergabestelle. 

 

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht  

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an 

die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.   

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine 

Versorgungsleitung erschlossen werden. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet 

weitergehender bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue 

Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. Welche 

Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmen die Stadtwerke.   

(3) Die Stadtwerke können den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung 

versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen 

oder betrieblichen Gründen den Stadtwerken erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere 

Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem 

Bau und Betrieb zusammenhängen und leistet auf Verlangen Sicherheit.   

(4) Die Stadtwerke können das Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen ausschließen oder 

einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. Dies gilt 

auch für die Vorhaltung von Löschwasser.   

 
§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang  

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen  Wasser verbraucht 

wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein 

Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss tatsächlich oder rechtlich unmöglich ist.   

(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist der 

gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung 

zu decken (Benutzungszwang). Ausgenommen davon ist das für die Güllezubereitung und für Zwecke 

der Gartenbewässerung erforderliche Wasser. Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle 

Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadtwerke die dafür erforderliche 

Überwachung zu dulden.   

 
§ 6 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder  

zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch 

unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist.  Der Antrag 
auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei den Stadtwerken einzureichen.   

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt   

erteilt werden.   
 
§ 7 Beschränkung der Benutzungspflicht  

(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf 

beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht 

andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe der 

Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für 

den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf im Sinne von Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der 

Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die 

Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung gewährleistet wird.   

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 finden entsprechende Anwendung.   

(3) Abs. 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie für die 

Vorhaltung von Löschwasser.   
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(4) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grundstückseigentümer 

den Stadtwerken Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem Anschluss an 

die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. Er hat durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche 

Versorgungsnetz möglich sind.   

 
§ 8 Sondervereinbarungen  

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so können die 

Stadtwerke durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.  

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und 

Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 

bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.   

 
§ 9 Grundstücksanschluss  

(1) Die Grundstücksanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Vereinbarung im Eigentum der 

Stadtwerke.   

(2) Die Stadtwerke bestimmen Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücks- anschlüsse sowie deren 

Änderung. Sie bestimmen auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der 

Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu 

wahren.   

(3) Der Grundstücksanschluss wird von den Stadtwerken hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, 

abgetrennt und beseitigt. Die Stadtwerke können auf Antrag zulassen oder von Amts wegen anordnen, 

dass der Grundstückseigentümer den Grundstücksanschluss mit Ausnahme der Verbindung mit der 

Versorgungsleitung und des Wasserzählers selbst herstellt, unterhält, erneuert, ändert, abtrennt und 

beseitigt. Der Grundstücksanschluss muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein.   

(4) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des 

Grundstücksanschlusses zu schaffen. Die Stadtwerke können hierzu schriftlich eine angemessene Frist 

setzen. Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen 

oder vornehmen lassen.  

(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grundstücksanschlusses, 

insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich den 

Stadtwerken mitzuteilen.   

 
§ 10 Anlage des Grundstückseigentümers  

(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung 

und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen. 

Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist 

er neben dem anderen verpflichtet.   

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder 

behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, 

geändert und unterhalten werden. Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, 

dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie 

Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss 

wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers.   

(3) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den anerkannten Regeln der 

Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (zum Beispiel DIN-DVGW, DVGW- oder 

GS-Zeichen) bekundet, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.   

(4) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden.  Ebenso können 

Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss 

genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche 

Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Stadtwerke zu veranlassen.   
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§ 11 Zulassung und Inbetriebnahme der Anlage des Grundstückseigentümers   

(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert wird, sind bei den 

Stadtwerken folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:  

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lageplan,   

b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,   

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,   

d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten.   

 Die einzureichenden Unterlagen haben den bei den Stadtwerken aufliegenden Mustern zu entsprechen. 

Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu  

 unterschreiben.   

(2) Die Stadtwerke prüfen, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 

Ist das der Fall, so erteilen die Stadtwerke schriftlich ihre Zustimmung und geben eine Fertigung der 

eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Stimmen die Stadtwerke nicht zu, setzen sie 

dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten 

Unterlagen sind sodann erneut einzureichen.   

 Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den 

ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige 

und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen.   

(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadtwerke begonnen werden. 

Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 

Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.   

(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Stadtwerke oder durch 

ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateur- verzeichnis der Stadtwerke oder eines 

anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. Die Stadtwerke sind berechtigt, die 

Ausführung der Arbeiten zu überwachen.   

(5) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei den Stadtwerken über das 

Installationsunternehmen zu beantragen. Der Anschluss der Anlage an das Versorgungsnetz und die 

Inbetriebnahme erfolgen durch die Stadtwerke oder ihre Beauftragten.   

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 können die Stadtwerke Ausnahmen zulassen.   

 
§ 12 Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers  

(1) Die Stadtwerke sind berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer 

Inbetriebnahme zu überprüfen. Sie haben auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und 

können deren Beseitigung verlangen.  

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten 

lassen, so sind die Stadtwerke berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr 

für Leib oder Leben sind sie hierzu verpflichtet.   

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss an das 

Versorgungsnetz übernehmen die Stadtwerke keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt 

nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt haben, die eine Gefahr für Leib oder Leben 

darstellen.   

 
§ 13 Abnehmerpflichten, Haftung  

(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten der Stadtwerke, die sich auf 

Verlangen auszuweisen haben, den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu 

gestatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur 

Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die von den Stadtwerken auferlegten Bedingungen und 

Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des 

Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt.   

(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustandes der 

Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätzlicher 

Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme den Stadtwerken mitzuteilen, soweit sich dadurch die 

vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.   
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(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften den Stadtwerken für von ihnen verschuldete 

Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind.   

 

§ 14 Grundstücksbenutzung  

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur 

Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 

Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 

Wasserversorgung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung 

angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit 

einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die 

Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit 

die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.   

(2) Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 

seines Grundstücks zu benachrichtigen.   

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der 

bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung haben die Stadtwerke zu 

tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.   

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, 

nach Wahl der Stadtwerke die Entfernung der  Einrichtungen zu gestatten oder sie noch bis zu fünf 

Jahren unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist.   

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 

Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 

Verkehrsflächen bestimmt sind.   

 
§ 15 Art und Umfang der Versorgung  

(1) Die Stadtwerke stellen das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt 

zur Verfügung. Sie liefern das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, die in 

dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden 

Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.   

(2) Die Stadtwerke sind berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der 

gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, 

sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist. Die Stadtwerke 

werden eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei 

Monate vor der Umstellung schriftlich bekanntgeben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst 

berücksichtigen. Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den 

geänderten Verhältnissen anzupassen.   

(3) Die Stadtwerke stellen das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tages- und Nachtzeit am 

Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und solange die Stadtwerke durch 

höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder  sonstige technische oder wirtschaftliche 

Umstände, deren Beseitigung ihnen nicht zumutbar sind, an der Wasserversorgung gehindert sind. Die 

Stadtwerke können die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter 

Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes 

der anderen Berechtigten erforderlich ist. Die Stadtwerke dürfen ferner die Lieferung unterbrechen, um 

betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. Soweit möglich, geben die Stadtwerke Absperrungen der 

Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichten die Abnehmer über Umfang und 

voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.   

(4) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grundstücke geliefert. 

Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung der 

Stadtwerke; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 

entgegenstehen.   
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(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen des Druckes oder 

der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige technische oder 

wirtschaftliche Umstände, die die Stadtwerke nicht abwenden können, oder auf Grund behördlicher 

Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung 

verbrauchsunabhängiger Gebühren zu.   

 

§ 16 Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke  

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind über die 

näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem 

Grundstückseigentümer und den Stadtwerken zu treffen.   

(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. Sie müssen auch für die 

Feuerwehr benutzbar sein.   

(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen der Stadtwerke, der Polizei 

und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen und ihre 

Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. Ohne zwingenden Grund dürfen 

sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen.   

(4) Bei Feuergefahr haben die Stadtwerke das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücksanschlüsse 

vorübergehend abzusperren. Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür kein 

Entschädigungsanspruch zu.   

 
§ 17 Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe aus   öffentlichen Entnahmestellen  

(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehenden Zwecken ist 

rechtzeitig bei den Stadtwerken zu beantragen. Muss das Wasser von einem anderen Grundstück 

bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers beizubringen. Über die 

Art der Wasserabgabe entscheiden die Stadtwerke; sie legen die weiteren Bedingungen für den 

Wasserbezug fest. § 19 Abs. 3 gilt entsprechend.  

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehenden 

Zwecken entnommen werden soll, so stellen die Stadtwerke auf Antrag einen Wasserzähler, ggf. 

Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzen die Bedingungen für die Benutzung fest.   

 
§ 18 Haftung bei Versorgungsstörungen  

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 

Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haften die Stadtwerke aus dem Benutzungsverhältnis 

oder aus unerlaubter Handlung im Falle  

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigentümers, es sei 

denn, dass der Schaden von den Stadtwerken oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 

weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,   

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe 

Fahrlässigkeit der Stadt oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist,   

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 

Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Stadtwerke verursacht worden ist.  § 831 

Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von 

Verrichtungsgehilfen anzuwenden.   

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen 

des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haften die Stadtwerke für Schäden, die diesen durch die Unterbrechung der 

Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem 

Grundstückseigentümer.   

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwenden, die diese 

gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die 

Stadtwerke sind verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen über die mit der 

Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit 

Auskunft zu geben, als sie ihnen bekannt sind oder von ihnen in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 

können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadenersatzes erforderlich ist.   
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(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzig EURO.   

(5) Schäden sind den Stadtwerken unverzüglich mitzuteilen.   

 
§ 19 Wasserzähler  

(1) Der Wasserzähler ist Eigentum der Stadtwerke. Die Lieferung, Aufstellung, technische Überwachung, 

Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der Stadtwerke; sie 

bestimmen auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. Bei der Aufstellung 

haben die Stadtwerke so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist; sie haben den 

Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren.   

(2) Die Stadtwerke sind verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasserzähler zu 

verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. Die Stadtwerke 

können die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die 

Kosten zu übernehmen.   

(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Wasserzähler, 

soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser 

Einrichtungen den Stadtwerken unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- 

und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.   

(4) Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Stadtwerke in möglichst gleichen Zeitabständen 

oder auf Verlangen der Stadtwerke vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser hat dafür zu 

sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind.   

 
§ 20 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze  

(1) Die Stadtwerke können verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der 

Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank 

anbringt, wenn   

1. das Grundstück unbebaut ist oder   

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die   

 unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder   

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist.   

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und 

jederzeit zugänglich zu halten.   

 
§ 21 Nachprüfung der Wasserzähler  

(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eichbehörde 

oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt 

der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei den Stadtwerken, so hat er diese vor 

Antragstellung zu benachrichtigen.   

(2) Die Stadtwerke brauchen dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachkommen, wenn 

der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die 

gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.   

 
§ 22 Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs  

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist den Stadtwerken unverzüglich schriftlich Mitzuteilen.   

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung nicht verpflichtet 

ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er dies 

mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich den Stadtwerken zu melden.   

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, so hat er bei den 

Stadtwerken Befreiung nach § 6 zu beantragen.   
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§ 23 Einstellung der Wasserlieferung  

(1) Die Stadtwerke sind berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, wenn der 

Grundstückseigentümer oder -benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung 

betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um    

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,   

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Messeinrichtungen zu verhindern oder   

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der 

Stadtwerke oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.   

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 

Mahnung, ist die Stadt berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt 

nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und 

hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nachkommt. 

Die Stadtwerke können mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.   

(3) Die Stadtwerke haben die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für die 

Einstellung entfallen sind.   

 
§ 24 Ordnungswidrigkeiten  

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer   

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt,   

2. eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten Melde-, Auskunfts- 

oder Vorlagepflichten verletzt,   

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadtwerke mit den Installationsarbeiten beginnt,   

4. gegen die von den Stadtwerken nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschränkungen 

oder Verbrauchsverbote verstößt.    

 
§ 25 Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel  

(1) Die Stadtwerke können zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 

Anordnungen für den Einzelfall erlassen.   

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines  Duldens oder 

Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes.   

 
§ 26 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 15.1.2025 in Kraft.  

  

Immenstadt, am 09.01.2025 

 

gez.: Nico Sentner, Vorsitzender des Verwaltungsrates 

            10 
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Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

 

Öffentliche Zustellung 

 

Bescheid des Landratsamt Oberallgäu vom 09.01.2025 an Herrn Mahmod Kashash, unbekannten 

Aufenthalts, zuletzt wohnhaft Reinhartser Str. 11, 87437 Kempten (Allgäu), wegen Ausweisung. 
 

Der Bescheid des Landratsamt Oberallgäu an Herrn Mahmod Kashash wird hiermit öffentlich zugestellt und 

kann beim Landratsamt Oberallgäu, Amt für Migration, Ausländer- und Asylrecht, Oberallgäuer Platz 2, 87527 

Sonthofen während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

Dieser Brief gilt zwei Wochen nach dem Tag des Aushängens als zugestellt. 

 

Sonthofen, 09.01.2025 

gez.  

Bader  

           11 

 

 

Bekanntmachung der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu – Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Immenstadt i. Allgäu (KU) 

 

Aufgrund der Art. 5,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlassen die Stadtwerke Immenstadt i. 

Allgäu – Kommunalunternehmen der Stadt Immenstadt - folgende 
 

Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu (BGS – WAS) 

§ 1 Beitragserhebung 
 

Die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu, Kommunalunternehmen der Stadt Immenstadt i. Allgäu, erheben zur 

Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung für das von ihnen 

erschlossene Gebiet einen Beitrag (Herstellungsbeitrag). 

 

§ 2 Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird erhoben für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 

Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung 

besteht oder für tatsächlich angeschlossene Grundstücke oder 

Grundstücke, die aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 8 WAS an die Wasserversorgungs- 

einrichtung angeschlossen werden.  
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§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die 

Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – 

Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten 

dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
 

§ 4 Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 

oder Erbbauberechtigter ist.  

(2) Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 

(3) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 

ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 5 Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude 

berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei bebauten Grundstücken von mindestens 

1.200 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten 

 bei bebauten Grundstücken auf das 2-fache der beitragspflichtigen Geschoßfläche, mindestens 

jedoch 1.200 m² 

 bei unbebauten Grundstücken auf 1.200 m² begrenzt. 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller 

werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie 

ausgebaut sind. Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 

nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung nicht 

angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 

Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasseranschluss haben. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 

außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist sowie bei sonstigen 

unbebaut, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in 

Ansatz gebracht; Grundstücke, bei denen die zulässige oder die für die Beitragsbemessung maßgebliche 

vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 

gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung 

maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.  

 Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 

a) im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher 

noch keine Beiträge geleistet worden sind, 

b) im Fall der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im 

Fall des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche 

Grundstücksfläche, 

c) im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des 

§ 5 Abs. 2, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 

entfallen. 

 Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, 

so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 

Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die 

Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages 

auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 
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§ 6 Beitragssatz 
Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche EUR 0,80 

b) pro m² Geschossfläche EUR 5,50 

 
§ 7 Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
§ 7a Beitragsablösung 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich 

nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

§ 8 Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Veränderung und Beseitigung der 

Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 

Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu 

erstatten. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 

Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder 

Erbbauberechtigter ist. Mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtige) sind Gesamtschuldner. 

§ 7 gilt entsprechend. 
 

§ 9 Gebührenerhebung 
Die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu erheben für die Benutzung der Wasserversorgungs- einrichtung 
Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchsgebühren (§ 10). 
 

§ 9a Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird berechnet 

1. für Grundstücke, die zu Wohnzwecken und zum Zwecke der gewerblichen Beherbergung genutzt 

werden, nach der Zahl und der Größe der Wohneinheiten am 1. Januar des jeweiligen 

Kalenderjahres; bei zum Zwecke der gewerblichen Beherbergung genutzten Grundstücken gelten 

bei Einzelzimmervermietung je angefangene sechs Fremdenbetten als eine Wohneinheit bis zu 60 

m². 

2. für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke nach der beitragspflichtigen Geschossfläche. 

3. für andere gewerblich genutzte und sonstige Grundstücke nach der Nutzflächengröße. 

(2) Wird ein Grundstück verschiedenartig genutzt, so gilt Absatz 1 entsprechend für den jeweiligen 

Grundstücks- oder Gebäudeteil. 

(3) Im Falle des Abs. 1 Nr. 1 beträgt die Grundgebühr je Wohneinheit und Jahr 

 Nettobetrag + 7 % 
Umsatzsteuer 

= Bruttobetrag 

bis zu 60 m²   32,00 € + 2,24 € =   34,34 € 

von mehr als 60 m² bis zu 90 m²   48,00 € + 3,36 € =   51,36 € 

von mehr als 90 m² bis zu 130 m²   69,30 € + 4,85 € =   74,15 € 

 Nettobetrag + 7 % 
Umsatzsteuer 

= Bruttobetrag 

von mehr als 130 m² bis zu 180 m²   96,00 € + 6,72 € = 102,72 € 

von mehr als 180 m² 128,00 € + 8,96 € = 136,96 € 

 
  



 

Seite 41 von 49 

 

(4) Im Falle des Abs. 1 Nr. 2 oder 3 beträgt die jährliche Grundgebühr bei einer Nutzfläche 

/beitragspflichtigen Geschossfläche von 

 Nettobetrag + 7 % 
Umsatzsteuer 

= Bruttobetrag 

bis zu 500 m²   32,00 € +   2,24 € =   34,34 € 

von mehr als 500 m² bis zu 1.000 m²   64,00 € +   4,48 € =   68,48 € 

von mehr als 1.000 m² bis zu 1.500 m²   96,00 € +   6,72 € = 102,72 € 

von mehr als 1.500 m² bis zu 2.000 m² 128,00 € +   8,96 € = 136,96 € 

von mehr als 2.000 m² bis zu 2.500 m² 160,00 € + 11,20 € = 171,20 € 

von mehr als 2.500 m² bis zu 3.000 m² 192,00 € + 13,44 € = 205,44 € 

von mehr als 3.000 m² 224,00 € + 15,68 € = 239,68 € 

(5) Der Nachweis der maßgeblichen Wohn- und Nutzflächen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird der 

Nachweis nicht erbracht, so sind die Flächen von den Stadtwerken Immenstadt i. Allgäu zu schätzen. 

(6) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt die 

Grundgebühr je Wasserzähler und Tag 
 

Nettobetrag + 7 % Umsatzsteuer = Bruttobetrag 

0,20 € + 0,01 € = 0,21 € 

 

§ 10 Verbrauchsgebühr 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen 
Wassers berechnet. 

(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler festgehalten. Er ist durch die Stadtwerke Immenstadt i. 

Allgäu zu schätzen, wenn ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder der Zutritt zum Wasserzähler oder 

dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der 

Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

(3) Die Gebühr beträgt pro Kubikmeter entnommenen Wassers: 
 

Nettobetrag + 7 % Umsatzsteuer Bruttobetrag 

EUR 1,90 + EUR 0,13 = EUR 2,03 

 

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit der Wasserentnahme. 

(2) Die Grundgebührenschuld (§ 9a Abs. 1 bis 3) entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu teilen dem 

Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem 

Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

(3) Die Grundgebührenschuld (§ 9a Abs. 4) entsteht mit dem Beginn des Tages, an dem der Wasserzähler zur 

Verfügung gestellt wird und endet mit dem Tag, an dem der Wasserzähler den Stadtwerken Immenstadt 

i. Allgäu zurückgegeben wird. 
 

§ 12 Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten 

Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem 

Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 
 

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Verbrauchsgebühren werden einen Monat 

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines 

Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Wahlweise kann die Vorauszahlung auf die 

Gebührenschuld in Höhe der Jahresabrechnung des Vorjahres in einer Summe zum 01.07. geleistet 

werden, wenn dies durch den Gebührenschuldner bis zum 31.12. für das Folgejahr beantragt wurde. 

Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzen die Stadtwerke Immenstadt die Höhe der 

Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest. 
 

§ 14 Umsatzsteuer 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungen und Gebühren wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe 

erhoben. 
 

§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, den Stadtwerken Immenstadt für die Höhe der 

Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen 

Auskunft zu erteilen. 

 
§ 16 Inkrafttreten 

Diese Satzung am 15.01.2025 in Kraft.  

 

Immenstadt, am 09.01.2025 

gez.: Nico Sentner, Vorsitzender des Verwaltungsrates      12 
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Bekanntmachung der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu – Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Immenstadt i. Allgäu (KU) 

Aufgrund der Art. 5,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlassen die Stadtwerke Immenstadt i. 

Allgäu – Kommunalunternehmen der Stadt Immenstadt - folgende 
 

Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu (BGS – EWS) 

 

§ 1 Beitragserhebung 

Die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu, Kommunalunternehmen der Stadt Immenstadt i. Allgäu, erheben zur 

Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung für das von ihnen erschlossene 

Gebiet einen Beitrag (Herstellungsbeitrag). 

 

§ 2 Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare, sowie für 

solche Grundstücke erhoben, auf denen Abwasser anfällt, wenn für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss 

an die Entwässerungseinrichtung besteht oder sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS – 

tatsächlich an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind.  
 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld  

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die 

Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – 

Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.  

(2) Beitragstatbestände, die von vorangegangenen Satzungen erfasst werden sollten, werden als 

abgeschlossen behandelt, soweit bestandskräftige Veranlagungen vorliegen. Wurden solche 

Beitragstatbestände nicht oder nicht vollständig veranlagt oder sind Beitragsbescheide noch nicht 

bestandskräftig, dann bemisst sich der Beitrag nach der vorliegenden Satzung. 
 

§ 4 Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 

oder Erbbauberechtigter ist.  

(2) Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 

(3) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 

ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 5 Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude 
berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten von 
mindestens 1.200 m² Fläche (übergroße Grundstücke), bei bebauten Grundstücken auf das 2-fache der 
beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 1.200 m², bei unbebauten Grundstücken auf 1.200 
m² begrenzt. 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller 

werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie 

ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 

Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden 

dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Geschosse die tatsächlich an die 

Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, 

wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.  
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(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist sowie bei sonstigen 

unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche 

in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder die für die Beitragsbemessung 

maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 

Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1 Alternative 

1. 

(4) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen noch keine Beiträge geleistet, so entsteht 

die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die 

zusätzlich geschaffenen Geschossflächen, sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer 

Vervielfachung errechnende  Grundstücksfläche. Gleiches gilt für alle sonstigen Veränderungen, die 

nach Absatz 2 für die  Beitragsbemessung von Bedeutung sind.  

(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, 

so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 

Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die 

Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages 

auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 

 

§ 6 Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt  

a) pro Quadratmeter Grundstücksfläche  EUR 1,80 

b) pro Quadratmeter Geschossfläche  EUR 9,00 

(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung später weg, wird der  
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben.  

 

§ 7 Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.  

 
§ 7a Beitragsablösung 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich 

nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 8 Erstattung des Aufwandes für Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung, 

sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinne der EWS ist mit Ausnahme des 

Aufwands, der auf die in öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, 

in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 

Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder 

Erbbauberechtigter ist. § 7 gilt entsprechend. 
 

§ 9 Gebührenerhebung 

Die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu erheben für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung 

Grundgebühren für die Schmutzwassereinleitung (§ 9a), Schmutzwassergebühren (§ 10) und 

Niederschlagswassergebühren (§ 11). 
 

§ 9a Grundgebühr für die Schmutzwassereinleitung 

(1) Die Grundgebühr wird berechnet  

1. für Grundstücke, die zu Wohnzwecken und zum Zwecke der gewerblichen Beherbergung genutzt 

werden, nach der Zahl und der Größe der Wohneinheiten am 1. Januar des jeweiligen 

Kalenderjahres; bei zum Zwecke der gewerblichen Beherbergung genutzten Grundstücken gelten 

bei Einzelzimmervermietung je angefangene sechs Fremdenbetten als eine Wohneinheit bis zu 60 

m².  

2. für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke nach der beitragspflichtigen Geschossfläche.  
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3. für andere gewerblich genutzte und sonstige Grundstücke nach der Nutzflächengröße.  

(2) Wird ein Grundstück verschiedenartig genutzt, so gilt Absatz 1 entsprechend für den jeweiligen 

Grundstücks- oder Gebäudeteil.  

(3) Im Falle des Abs. 1 Nr. 1 beträgt die Grundgebühr je Wohneinheit und Jahr 

 bis zu 60 m²      €      51,00   

von mehr als 60 m² bis zu 90 m²  €      76,50  

von mehr als 90 m² bis zu 130 m²   €    110,50  

von mehr als 130 m² bis zu 180 m²   €    153,00  

von mehr als 180 m²    €    204,00 

(4) Im Falle des Abs. 1 Nr. 2 oder 3 beträgt die jährliche Grundgebühr bei einer 

Nutzfläche/beitragspflichtigen Geschossfläche  

 von bis zu 500 m²     €      51,00  

von mehr als 500 m² bis zu 1.000 m²   €    102,00 

von mehr als 1.000 m² bis zu 1.500 m²   €    153,00  

von mehr als 1.500 m² bis zu 2.000 m²   €    204,00  

von mehr als 2.000 m² bis zu 2.500 m²   €    255,00  

von mehr als 2.500 m² bis zu 3.000 m²   €    306,00  

von mehr als 3.000 m²    €    357,00. 

(5) Der Nachweis der maßgeblichen Wohn- und Nutzflächen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird der 

Nachweis nicht erbracht, so sind die Flächen von den Stadtwerken Immenstadt i. Allgäu zu schätzen. 
 

§ 10 Einleitungsgebühr Schmutzwasser 

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwässer 

berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt 

werden. Die Gebühr beträgt € 2,42 pro m³ Schmutzwasser. 

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus der 

Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen, abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück 

verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 5 

ausgeschlossen ist. Die aus der Wasserversorgungseinrichtung bezogenen Wassermengen werden durch 

geeichte Wasserzähler ermittelt. Die aus Eigengewinnungsanlagen bezogenen Wassermengen sind 

durch geeichte Messeinrichtungen nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten zu 

beschaffen, einzubauen und zu unterhalten hat. Den Zählerstand hat er mitzuteilen. Die Einbaustelle 

einer solchen Messeinrichtung wird im Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer durch die 

Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu bestimmt.  

 Die bezogenen Wassermengen sind von den Stadtwerken Immenstadt i. Allgäu zu schätzen, wenn  

a) ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

b) der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder  

c) sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch 
nicht angibt.  

 Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grundstück aus 

der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum 

Stichtag 01.01. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich 

aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 

m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. 

Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs bzw. einer 

niedrigeren eingeleiteten Abwassermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen nach Abs. 2 obliegt dem 

Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die 

der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten zu installieren hat. Mobile Wasserzähler werden nicht 

anerkannt. Abs. 2 Satz 5 gilt entsprechend.  

(4) Nach Absatz 2 absetzbare Wassermengen können insbesondere sein:  

a) das zur Getränkeherstellung verwendete Wasser. Für die Bestimmung des Abzuges kann die 

Ausstoßmenge herangezogen werden.  

b) in landwirtschaftlichen Betrieben das für das Tränken des Viehs verwendete Wasser;  
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c) das bei Wasserrohrbrüchen versickerte Wasser.  

(5) Vom Abzug nach Abs. 2 sind ausgeschlossen  

a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich; 

b) hauswirtschaftlich genutztes Wasser;  

c) zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchtes Wasser.  

(6) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 5 bis 7 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ 

pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.01. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück 

gemeldet ist, unterschreiten würde. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 

betriebsbezogene Schätzungen möglich. 
 

§ 11 Einleitungsgebühr Niederschlagswasser 

(1) Die Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser bemisst sich nach den bebauten und befestigten 

Flächen eines Grundstückes, von denen das Niederschlagswasser in die städtische 

Entwässerungseinrichtung direkt oder indirekt (über ein anderes Grundstück oder über die Straße) 

eingeleitet wird. Als befestigt gelten Flächen, wenn sie durch menschliches Einwirken so verdichtet sind, 

dass die natürliche Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht nur unerheblich verändert wurde z. B. durch 

Walzen, Stampfen und Rütteln, aber auch durch Aufbringen von Baustoffen wie Asphalt, Beton und 

Pflastersteinen (z. B. Garageneinfahrten, Stellplätze, Hauseingänge, Hofflächen, Privateinfahrten, 

Privatstraßen etc.).  
Es gelten folgende Abflussfaktoren: 

Beschreibung der Flächen Abflusswert (Faktor) 

1) Undurchlässige Flächen 

- überbaute Flächen (ausgenommen bauliche Anlagen nach Nr. 2)  

- Dachflächen (auch Kiesschüttdächer)  

- Asphalt, fugenloser Beton 

- Pflaster-, Platten- oder Fliesenbeläge mit Fugenverguss 

1,0 

2) Gründach  

ab 5 cm Schichtstärke (soweit der Aufbau den anerkannten Regeln der 

Technik entspricht) 

0,3 

Beschreibung der Flächen Abflusswert (Faktor) 

3) Teildurchlässige Flächen  

- Pflaster, Platten oder Fliesen ohne Fugenverguss („gesandet“) 
0,6 

4) Durchlässige Flächen 

- Rasen- oder Splittfugen-Pflaster 

- Öko-, Poren- oder Sickerpflaster 

- Kies- oder Schotterbelag, Schotterrasen 

- Rasengitter und Ähnliche 

0,3 

5) Zisternen 

Abschläge bei Zurückhaltung von Niederschlagswasser in fest installierten Zisternen, sofern ein 
Notüberlauf zur öffentlichen Entwässerungseinrichtung besteht und die Anlage jeweils den 
anerkannten Regeln der Technik entspricht. Außerdem muss die Zisterne ein Volumen von mindestens 
3 m³ aufweisen. Der Abschlag beträgt pro m³ Stauraum 10 m² von der zur Berechnung 
heranzuziehenden Fläche. Maximal kann die gesamte - an die Rückhaltungseinrichtung 
angeschlossene - Fläche gutgeschrieben werden.  

6) Versickerungsanlagen 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde, ein Mulden-
Rigolensystem oder eine vergleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit Notüberlauf den 
öffentlichen  Abwasseranlagen zugeführt  wird, werden mit dem Faktor 0,3 berücksichtigt. 

7) Drainierte Kunstrasen-, Hartbelagflächen 0,5 
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(2) Der Gebührenpflichtige hat den Stadtwerken Immenstadt i. Allgäu auf Anforderung innerhalb eines 

Monats eine Aufstellung der für die Berechnung der Gebühr nach den nach Abs. 1 maßgeblichen Flächen 

einzureichen. Maßgeblich sind die Verhältnisse am ersten Tag des Veranlagungszeitraums. Änderungen 

der der Gebührenberechnung zugrundeliegenden Flächen (Flächenmehr- oder Flächenminderungen) 

sind den Stadtwerken Immenstadt i. Allgäu gemäß § 17 schriftlich binnen eines Monats nach Eintritt der 

Änderung mitzuteilen. Sie werden anteilig ab dem nächsten Monat berücksichtigt. Sofern der 

Gebührenpflichtige keine Angaben oder nur unvollständige Angaben macht, sind die Stadtwerke 

Immenstadt i. Allgäu berechtigt, eine entsprechende Schätzung vorzunehmen. 

(3) Die Niederschlagswassergebühr beträgt € 0,58 pro m² überbauter und befestigter Fläche. 
 

§ 12 Gebührenzuschläge 

Für Abwässer, deren Beseitigung einschließlich der Klärschlammbeseitigung Kosten verursacht, die die 

durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 v. H. übersteigen, wird ein 

Zuschlag von 30 v. H. des Kubikmeterpreises erhoben. Übersteigen diese Kosten die durchschnittlichen 

Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 100 v. H., so beträgt der Zuschlag 100 v. H. des 

Kubikmeterpreises.  
 

§ 13 Gebührenabschläge 

Wird bei Grundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Entwässerungseinrichtung eine Vorklärung oder 

sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, so ermäßigt sich die Einleitungsgebühr 

um ein Drittel. Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei denen die 

Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem durchschnittlichen 

Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der eingeleiteten Abwässer entsprechen. 
 

§ 14 Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die 

Entwässerungsanlage. 

(2) Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid 

bestimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 

Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld neu. 

(3) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 

Herstellung des Anschlusses folgt; die Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu teilen dem Gebührenschuldner 

diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem Beginn eines jeden 

Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu.  
 

§ 15 Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten 

Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem 

Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 
 

§ 16 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Einleitungsgebühren werden einen Monat 

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
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(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.05., 15.08. und 15.11. jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines 

Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Wahlweise kann die Vorauszahlung auf die 

Gebührenschuld in Höhe der Jahresabrechnung des Vorjahres in einer Summe zum 01.07. geleistet 

werden, wenn dies durch den Gebührenschuldner bis zum 31.12. für das Folgejahr beantragt wurde. 

Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzen die Stadtwerke die Höhe der Vorauszahlungen unter 

Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.  
 

§ 17 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, den Stadtwerken für die Höhe der Schuld 

maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen - auf 

Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 
 

§ 18 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum 15.01.2025 in Kraft. 

 

Immenstadt, am 09.01.2025 

gez.: Nico Sentner, Vorsitzender des Verwaltungsrates     13 
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Dieses Dokument ist digital signiert. 

Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

KrWG; UVPG; 

Erdaushubdeponie der Hotel Bergkristall GmbH & Co. KG, Willis 8, 87534 Oberstaufen, 

auf dem Grundstück Fl.-Nrn. 684, 690/1 (jeweils TF), Gemarkung Oberstaufen, Markt 

Oberstaufen 

Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Erdaushubdeponie mit unbelastetem Verfüllmaterial 

 
Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes  

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

Die Hotel Bergkristall GmbH & Co. KG beantragte beim Landratsamt Oberallgäu die Genehmigung zur 

Errichtung und zum Betrieb einer Deponie für unbelasteten Erdaushub bis zur Klasse BM-0* nach 

Ersatzbaustoffverordnung auf dem Grundstück Fl.-Nrn. 684, 690/1 (jeweils TF), Gemarkung Oberstaufen, 

Markt Oberstaufen. 

 

Das Landratsamt Oberallgäu führt für dieses Vorhaben ein Plangenehmigungsverfahren gem. § 35 Abs. 3 des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) durch.  

 

Gemäß §§ 5 und 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. 12.3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) war 

im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  

 

Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPV aufgeführten Kriterien hat ergeben, 

dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da das Vorhaben keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wären. 

Gewässerbeeinträchtigungen sind mit der beantragten Ablagerung von unbelastetem Bodenaushubmaterial 

nicht zu besorgen. Auch die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind gering, da es sich um eine 

landwirtschaftlich genutzte Fläche handelt, die nach Beendigung der Auffüllung rekultiviert wird.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig 

anfechtbar ist.  

 

 

 

 gez. Hannes Linder                                                                            14 

 

 

Sonthofen, den 14.01.2025 

 

 

 

Indra Baier-Müller 

Landrätin 
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